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Anſichten , der Lage und Beduͤrfniſſe der Kapitaliſten , koͤnnen

den Gebrauch von verſchiedenen andern Anlehensmethoden ,

welche einer ausgedehnten Anwendung nicht faͤhig ſind , in

einzelnen Faͤllen nuͤtzlich und raͤthlich machen .

Die Vervielfaͤltigung der Formen der oͤffentlichen Schuld

wird man in groͤßern Staaten eher zu vermeiden Urſache

haben , als in kleinern , die ihren Haushalt leichter uͤber —

ſehen .

In Dingen , wo man nicht gebieten kann , muß man

die Vorliebe fuͤr das Hergebrachte , und ſelbſt die Vor —

urtheile des Publicums beruͤckſichtigen , und was man nicht

auf einmal erzwingen kann , Schritt fuͤr Schritt zu er —

reichen ſuchen .

In verſchiedenen kleinern Staaten , wo man gewohnt

war , auf dem gewoͤhnlichen Wege , unter der Bedingung

der Aufkuͤndbarkeit fuͤr beide Theile , zu leihen , haben auf

dieſe Weiſe groͤßere Anlehen , deren Kapitalien fuͤr eine

Reihe von Jahren feſtſtanden , den Uebergang zur Emiſſion

von Renten gebildet , deren Kapitalien von Seiten der

Glaͤubiger unaufkuͤndbar ſind .

§. 16.

Ueber die bei verſchiedenen Anlehensmethoden auf gleiche Weiſe

vorkommenden Beſtimmungen .

Nachdem wir die verſchiedenen Anlehensmethoden , in

Beziehung auf die Art der Beſtimmung des Miethgeldes

und der Stipulationen uͤber die Ruͤckzahlung, betrachtet ,

haben wir noch einiger andern Beſtimmungen zu er —

waͤhnen , welche bei allen Anlehen , oder bei verſchiedenen

Gattungen derſelben , auf gleiche Weiſe vorkommen .

Bei allen verzinslichen Anlehen kann die Bezahlung

der fuͤr eine Jahrsperiode ausgedruͤckten Zinſen auch in

Raten fuͤr kuͤrzere Friſten bedungen werden .
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In den meiſten Staaten pflegt die Zinszahlung halbjaͤhrlich

zu erfolgen . Da aber den Glaͤubigern der Bezug der Zinſen in

kuͤrzern Terminen zuſagt , der Staatsverwaltung die An —

haͤufung der ſucceſſiv erfolgenden Einnahmen zu ſo bedeu —

tenden Summen , als die Haͤlfte der Zinſenlaſt der geſammten

Staatsſchuld betraͤgt , beſchwerlich fallen , und durch dieſe

Anhaͤufung dem Verkehre fuͤr geraume Zeit ein bedeutender

Theil des Circulationsmittels entzogen wuͤrde ; ſo erſcheint

es als zweckmaͤßig fuͤr die verſchiedenen Fonds , welche die

Staatsſchuld bilden , verſchiedene , dem Zufluß der Staats⸗

einkuͤnfte entſprechende , Zinstermine zu beſtimmen .

Auf ſolche Weiſe kann man , ohne Vervielfaͤltigung der

Termine fuͤr Entrichtung der Zinſen von den einzelnen

Schuldkapitalien , den Glaͤubigern es moͤglich machen , durch

Vertheilung ihrer Kapitalien in verſchiedenen Fonds , ihre

Zinſen in kuͤrzern Zeitabſchnitten zu beziehen . So ſind in

England die halbjaͤhrigen Intereſſen der 3 Procent

conſ . und der 3 Procent red . von drei zu drei Monaten

faͤllig , und auf aͤhnliche Weiſe fallen die halbjaͤhrigen

Rentenzahlungen der neuen 3 Procent franz . Fonds in

die Mitte der 6 monatlichen Rentenzahlungen der 5 Proc .

Die Darlehen , Ruͤckzahlungen und Zinſen werden in der

Regel in dem allgemeinen geſetzlichen Zahlungs —

mittel bedungen , und als Zahlungsort der Sitz

der Finanzverwaltung beſtimmt oder verſtanden .
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